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Narrenfahrplan 
Sa., 27.01. 19:59 Großer Hotzen-Neunerratsabend in der Hotzenwaldhalle 
Do., 01.02. 18:00 Hemdglunki Umzug Chrutschlämpe Schulhaus Rüßwihl 
 19:00 Hämdglunki-Umzug der Hotzenblitzzunft 
Fr., 02.02. 20:00 1. Fasnachtsfraueobed im Pfarrsaal 
Sa., 03.02.  20:00 20 Jahre Höllbachgeister Guggenmusiktreff en in und um die Hotzenwaldhalle 
So., 04.02. 19:00 2. Fasnachtsfraueobed im Pfarrsaal 
Do., 08.02. 6:00 Schmutzige Donnschdig / Wecken Chrutschlämpe Rüßwihl 
 09:09 Schließen des Rathauses 
  10:09 Schließen des Kindergartens und der Schule, sowie närrisches Treiben im Ort 
 20:11 Narrenabend Chrutschlämpe Rüßwihl 
Fr., 09.02.  19:44 Chrutschlämpe-Frittig Guggenmusiktreff en in der Hotzenwaldhalle 
So., 11.02. 10:30 Narrengottesdienst in Görwihl 
 14:00 Dorff asnacht Oberwihler Hexegugger Umzug in Oberwihl 
Mo., 12.02. 13:00 Rosenmontagsumzug Chrutschlämpe Rüßwihl 
  14:09 Großer Fasnachtsmändig-Umzug mit Prämierung der Wagen und Gruppen im An-

schluss Närrische Verlosung sowie närrisches Treiben in der Hotzenwaldhalle und den Gör-
wihler Gaststätten 

  14:11 Rosenmontagsumzug Frauengemeinschaft Segeten, Bürgerhaus St. Marien Segeten 
Sa., 17.02.  19:00 Fasnachtsfeuer der KJG Görwihl in der Kaisermatte mit Fasnachtsverbrennung durch 

den Hotzen-Neunerrat unter Mitwirkung der Hotzenblitzzunft 
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Gemeinderat
Die nächste öffentliche Gemeinderats-
sitzung findet am Montag den 29. Ja-
nuar 2024  um 19:30 Uhr im Rathaus in 
Görwihl statt. 
Tagesordnung
1. Bürgerfragen
2. Bauanträge:

1. Anbau eines Lagers mit Windfang, 
Flst.Nr. 3346/1 Gemarkung Görwihl

3. Bestellung des Gemeindewahlaus-
schusses für die Kommunalwahl

4. Änderung der Reviergrenze zwi-
schen den Jagdböden Görwihl-Se-
geten und Herrischried

5. Beschlussfassung der Haushaltssat-
zung mit Haushaltsplan 2024

6. Mitteilungen der Verwaltung
7. Fragen und Anregungen aus dem 

Gemeinderat
 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Sitzung 
besuchen! 
   
gez. Mike Biehler 
Bürgermeister 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Wahl des Gemeinderats 
am 9. Juni 2024 
1.  Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 fin-

det die regelmäßige Wahl des Ge-
meinderats statt. In der Gemeinde 
Görwihl sind dabei 14 Gemeinderäte 
auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der 
höchstens zulässigen Bewerber für 
einen Wahlvorschlag beträgt 28. 

2.  Es ergeht hiermit die Aufforde-
rung, Wahlvorschläge für diese Wahl 
frühestens am Tag nach dieser Be-
kanntmachung und spätestens am  
28. März 2024  bis 18:00 Uhr beim 
Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses – Bürgermeisteramt Gör-
wihl, Hauptstraße 54, 79733 Gör-
wihl  schriftlich einzureichen. Später 
eingehende Wahlvorschläge müssen 
zurückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 
KomWO). 

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, 
von mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen und von 
nicht mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen eingereicht 
werden. Eine Partei oder Wählerver-
einigung kann für jede Wahl nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen. Die 
Verbindung von Wahlvorschlägen ist 
nicht zulässig. 

2.2  Zulässige Zahl der Bewerber 
2.2.1  Wahlvorschläge für den Gemeinderat 

dürfen (höchstens) doppelt so viele 
Bewerber enthalten, wie Gemeinde-
räte zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1. 
Ein Bewerber darf sich für dieselbe 

Wahl nicht in mehrere Wahlvorschlä-
ge aufnehmen lassen. 

2.3  Parteien und mitgliedschaftlich 
organisierte Wählervereinigun-
gen müssen ihre Bewerber in einer 
Versammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts wahlberechtigten 
Mitglieder im Wahlgebiet oder in ei-
ner Versammlung der von diesen aus 
ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 
20. August 2023 in geheimer Abstim-
mung nach dem in der Satzung vor-
gesehenen Verfahren wählen und in 
gleicher Weise deren Reihenfolge auf 
dem Wahlvorschlag festlegen. 

  Nicht mitgliedschaftlich organisier-
te Wählervereinigungen  müssen 
ihre Bewerber in einer Versammlung 
der im Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts wahlberechtigten Anhänger der 
Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 
20. August 2023 in geheimer Abstim-
mung mit der Mehrheit der anwesen-
den Anhänger wählen und in gleicher 
Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 

  Wahlgebiet ist bei der Wahl des Ge-
meinderats die Gemeinde. 

2.3.1  Bewerber in Wahlvorschlägen, die von 
mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 
2.1) getragen werden (sog. gemein-
same Wahlvorschläge), können in 
getrennten Versammlungen der be-
teiligten Parteien und Wählervereini-
gungen oder in einer gemeinsamen 
Versammlung gewählt werden. Die 
Hinweise für Parteien bzw. Wählerver-
einigungen gelten entsprechend. 

2.4  Wählbar in den Gemeinderat ist, 
wer am Wahltag Bürger der Gemein-
de ist und das 16. Lebensjahr vollen-
det hat. 

 Nicht wählbar sind Bürger, 
•	 die infolge Richterspruchs in der Bun-

desrepublik Deutschland das Wahl-
recht nicht besitzen; 

•	 die infolge Richterspruchs in der 
Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzen; 

•	 Unionsbürger (Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union) sind außerdem 
nicht wählbar, wenn sie infolge einer 
zivilrechtlichen Einzelfallentschei-
dung oder einer strafrechtlichen 
Entscheidung des Mitgliedstaates, 
dessen Staatsangehörige sie sind, die 
Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
•	 den Namen der einreichenden Partei 

oder Wählervereinigung und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese. Wenn die einreichende 
Wählervereinigung keinen Namen 
führt, muss der Wahlvorschlag ein 
Kennwort enthalten; 

•	 Familiennamen, Vornamen, Beruf oder 

Stand, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) der Bewerber; 

•	 bei Unionsbürgern muss ferner die 
Staatsangehörigkeit angegeben wer-
den. 

•	 Zusätzlich können ein im Personal-
ausweis oder Reisepass eingetrage-
ner Doktorgrad und ein eingetrage-
ner Ordensname oder Künstlername 
angegeben werden. 

•	 Die Bewerber müssen in erkennbarer 
Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder 
Bewerber darf nur einmal aufgeführt 
sein; für keinen Bewerber dürfen Stim-
menzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von 
mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigungen müssen von dem für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstand 
oder sonst Vertretungsberechtigten 
persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Besteht der Vorstand 
oder sonst Vertretungsberechtigte aus 
mehr als drei Mitgliedern, genügt die 
Unterschrift von drei Mitgliedern, dar-
unter die des Vorsitzenden oder seines 
Stellvertreters. 

2.7  Wahlvorschläge von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählerver-
einigungen sind von den drei Un-
terzeichnern der Niederschrift über 
die Bewerberaufstellung (Versamm-
lungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 
2.10) persönlich und handschrift-
lich zu unterzeichnen. 

2.8  Gemeinsame Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählervereinigungen 
sind von den jeweils zuständigen 
Vertretungsberechtigten jeder der 
beteiligten Gruppierungen nach den 
für diese geltenden Vorschriften zu 
unterzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 
Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außer-
dem unterzeichnet sein für die Wahl 
des Gemeinderats von 20 Personen, 
die im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
wahlberechtigt sind (Unterstützungs-
unterschriften). 

  Dieses Unterschriftenerfordernis 
gilt nicht für Wahlvorschläge 

•	 von Parteien, die im Landtag oder bis-
her schon in dem zu wählenden Org-
an vertreten sind; 

•	 von mitgliedschaftlich und nicht mit-
gliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigungen, die bisher schon in 
dem zu wählenden Organ vertreten 
sind, wenn der Wahlvorschlag von 
der Mehrheit der für diese Wählerver-
einigung Gewählten unterschrieben 
ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der 
Einreichung des Wahlvorschlags noch 
angehören. 

2.9.1  Die  Unterstützungsunterschriften  
müssen  auf amtlichen Formblät-
tern einzeln erbracht werden. Die 
Formblätter werden auf Anforderung 
der Partei oder Wählervereinigung 
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vom Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses oder wenn der Ge-
meindewahlausschuss noch nicht 
gebildet ist, vom Bürgermeister – 
Bürgermeisteramt Görwihl, Haupt-
straße 54, 79733 Görwihl  –   kosten-
frei geliefert. Als Formblätter für die 
Unterstützungsunterschriften dürfen 
nur die ausgegebenen amtlichen 
Vordrucke verwendet werden. Bei der 
Anforderung ist der Name und ggf. 
die Kurzbezeichnung der einreichen-
den Partei oder Wählervereinigung 
bzw. das Kennwort der Wählerverei-
nigung anzugeben. Diese Angaben 
werden von der ausgebenden Stelle 
im Kopf der Formblätter vermerkt. 
Ferner muss die Aufstellung der Be-
werber in einer Mitglieder-/Vertre-
ter- oder Anhängerversammlung (vgl. 
2.3) bestätigt werden. 

2.9.2  Die Wahlberechtigten, die den Wahl-
vorschlag unterstützen, müssen die 
Erklärung auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unter-
zeichnen; neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vorname, Tag der Ge-
burt und Anschrift (Hauptwohnung) 
des Unterzeichners sowie der Tag der 
Unterzeichnung anzugeben. Unions-
bürger als Unterzeichner, die nach 
§ 26 Bundesmeldegesetz von der 
Meldepflicht befreit und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, müs-
sen zu dem Formblatt den Nachweis 
für die Wahlberechtigung durch eine 
Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. 
V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind 
die Betreffenden aufgrund der Rück-
kehrregelung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 
Gemeindeordnung (GemO) wahlbe-
rechtigt, müssen sie dabei außerdem 
erklären, in welchem Zeitraum sie vor 
ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemein-
de dort ihre Hauptwohnung hatten. 
Wohnungslose Personen, die ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Gemein-
de bzw. Ortschaft haben und einen 
Wahlvorschlag unterstützen wollen, 
müssen ihre Wahlberechtigung in ge-
eigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 
2 KomWO); Nr. 3.3 gilt entsprechend. 

2.9.3  Ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl un-
terzeichnen. Hat er mehrere Wahl-
vorschläge für eine Wahl unterzeich-
net, so ist seine Unterschrift auf allen 
Wahlvorschlägen für diese Wahl un-
gültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 KomWO). 

2.9.4  Wahlvorschläge dürfen erst nach der 
Aufstellung der Bewerber durch eine 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhänger-
versammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften sind 
ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5  Die vorstehenden Ausführungen gel-
ten entsprechend auch für gemeinsa-
me Wahlvorschläge. 

2.10  Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
•	 eine Erklärung jedes vorgeschlage-

nen Bewerbers, dass er der Aufnahme 
in den Wahlvorschlag zugestimmt 

hat; die Zustimmungserklärung ist 
unwiderruflich; 

•	 von einem Unionsbürger als Bewer-
ber eine eidesstattliche Versicherung 
über seine Staatsangehörigkeit und 
Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine 
Bescheinigung der zuständigen Ver-
waltungsbehörde seines Herkunfts-
mitgliedstaates über die Wählbarkeit; 

•	 Unionsbürger, die aufgrund der 
Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 
Satz 2 GemO wählbar und nach den 
Bestimmungen des § 26 Bundesmel-
degesetz von der Meldepflicht be-
freit und nicht in das Melderegister 
eingetragen sind, müssen in der o. g. 
eidesstattlichen Versicherung ferner 
erklären, in welchem Zeitraum sie vor 
ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemein-
de dort ihre Hauptwohnung hatten; 

•	 eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die Aufstellung der Bewerber 
in einer Mitglieder-/Vertreter- oder 
Anhängerversammlung (vgl. 2.3). Die 
Niederschrift muss Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, Form 
der Einladung, Zahl der erschiene-
nen Mitglieder oder Vertreter bzw. 
Anhänger und das Abstimmungser-
gebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, 
ob Einwendungen gegen das Wahl-
ergebnis erhoben und wie diese von 
der Versammlung behandelt worden 
sind. Der Leiter der Versammlung und 
zwei wahlberechtigte Teilnehmer ha-
ben die Niederschrift handschriftlich 
zu unterzeichnen; sie haben dabei 
gegenüber dem Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses an Eides 
statt zu versichern, dass die Wahl der 
Bewerber und die Festlegung ihrer 
Reihenfolge in geheimer Abstim-
mung durchgeführt worden sind; 
bei Parteien und mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen 
müssen sie außerdem an Eides statt 
versichern, dass dabei die Bestim-
mungen der Satzung der Partei bzw. 
Wählervereinigung eingehalten wor-
den sind; 

•	 die erforderliche Zahl von Unterstüt-
zungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern 
der Wahlvorschlag von wahlberech-
tigten Personen unterzeichnet sein 
muss; ggf. einschließlich der in Num-
mer 2.9.2 genannten zusätzlichen 
Nachweisen; 

  
  Der Vorsitzende des Gemeinde-

wahlausschusses gilt als Behörde im 
Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; 
er ist zur Abnahme der Versicherun-
gen an Eides statt zuständig. Der 
Vorsitzende des Gemeindewahlaus-
schusses kann außerdem verlangen, 
dass ein Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reisepass vor-
legt und seine letzte Adresse in sei-
nem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11  Im Wahlvorschlag sollen zwei Ver-
trauensleute mit Namen, Anschrif-
ten, Telefonnummern und E-Mail-Ad-

ressen bezeichnet werden. Sind keine 
Vertrauensleute benannt, gelten die 
beiden ersten Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Vertrauensleu-
te. Soweit im Kommunalwahlgesetz 
und in der Kommunalwahlordnung 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und 
Erklärungen von Wahlorganen entge-
genzunehmen. 

2.12  Vordrucke für Wahlvorschläge, 
Niederschriften über die Bewerber-
aufstellung, eidesstattliche und sons-
tige Erklärungen sowie für Zustim-
mungserklärungen sind auf Wunsch 
erhältlich beim Bürgermeisteramt 
Görwihl, Hauptstraße 54, 79733 
Görwihl. 

3.  Hinweise auf die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis auf Antrag nach 
§ 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 Kom-
WO. 

3.1  ersonen, die ihr Wahlrecht für Ge-
meindewahlen durch Wegzug oder 
Verlegung der Hauptwohnung aus 
der Gemeinde verloren haben und 
vor Ablauf von drei Jahren seit dieser 
Veränderung wieder in die Gemeinde 
zuziehen oder dort ihre Hauptwoh-
nung begründen, werden, wenn sie 
am Wahltag noch nicht drei Mona-
te wieder in der Gemeinde wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, nur  auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen. 

3.2  Personen, die ihr Wahlrecht für die 
Wahl des Kreistags  durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus dem Landkreis verloren haben 
und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in den 
Landkreis zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, 
wenn sie am Wahltag noch nicht drei 
Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, ebenfalls nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis 
gestellt wird, nicht identisch mit der 
Gemeinde, von der aus der Wahlbe-
rechtigte seinerzeit den Landkreis 
verlassen hat oder seine Hauptwoh-
nung verlegt hat, dann ist dem Antrag 
eine Bestätigung über den Zeitpunkt 
des Wegzugs oder der Verlegung der 
Hauptwohnung aus dem Landkreis 
sowie über das Wahlrecht zu diesem 
Zeitpunkt beizufügen. Die Bestäti-
gung erteilt kostenfrei die Gemeinde, 
aus der der Wahlberechtigte seinerzeit 
weggezogen ist oder aus der er seine 
Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3  Wahlberechtigte, die in keiner Ge-
meinde in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Wohnung haben, 
sich aber am Wahltag seit mindestens 
drei Monaten in der Gemeinde – im 
Landkreis gewöhnlich aufhalten, wer-
den auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen. Mit dem schriftlichen 
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•	 Wohnsitz an- /ab- / ummelden
•	 Standesamt / Rentenbüro
•	 Unterschriftenbeglaubigung
•	 Grundbuchauszug
 
Einen Termin können Sie online über un-
sere Homepage www.goerwihl.de über 
den Button rechts unten „Termin verein-
baren“ buchen. 

Das Rathaus ist für einfache Bürgeranfragen 
zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag bis
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr 
  
Gerne erreichen Sie uns auch telefonisch unter: 
0 77 54 - 7 08 - 0 oder per e-mail an:
gemeinde@goerwihl.de  
  
Das Rathaus-Team dankt Ihnen für Ihre
Mithilfe! 
  
*******************************************
Bürgermeister Mike Biehler 07754- 
708-0 
Sekretariat / Zentrale
Diana Behncke 708- 0 

Antrag hat der Wahlberechtigte ohne 
Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder seine 
Eintragung beantragt hat oder noch 
beantragen wird. Außerdem hat er 
nachzuweisen, dass er bis zum Wahl-
tag seit mindestens drei Monaten sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Gemeinde – im Landkreis haben wird. 

3.4  Wahlberechtigte Unionsbürger, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht 
der Meldepflicht unterliegen und 
nicht in das Melderegister eingetra-
gen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen. Dem schriftlichen Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis hat der Unionsbürger eine Versi-
cherung an Eides statt mit den Erklä-
rungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO 
anzuschließen. 

3.5  Alle genannten Anträge auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis müs-
sen schriftlich gestellt werden und – 
ggf. samt der genannten Erklärungen 
und eidesstattlichen Versicherung 
und Nachweisen – spätestens bis 
zum Sonntag, 19. Mai 2024 (keine 
Verlängerung möglich) beim   Bür-
germeisteramt Görwihl, Hauptstra-
ße 54, 79733 Görwihl  eingehen. 

  Vordrucke für diese Anträge und für 
die erforderlichen Erklärungen hält das 
Bürgermeisteramt Görwihl, Haupt-
straße 54, 79733 Görwihl  bereit. 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen; § 30 der 
Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der 
Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, so-
fern er nicht gleichzeitig einen Wahlschein 
beantragt hat. 

Görwihl, 23. Januar 2024
gez. Mike Biehler, Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen 
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 
Bundesmeldegesetz (BMG) auf das Recht, 
der Datenübermittlung nach § 50 Abs. 1 
BMG an Parteien, Wählergruppen und an-
deren Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmun-
gen auf staatlicher und kommunaler Ebene 
zu widersprechen. 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 
BMG Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang mit Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene, in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vo-
rangehenden Monaten, Auskunft aus dem 
Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 

1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen (sogenannte 
Gruppenauskünfte), soweit für deren Zu-
sammensetzung das Lebensalter bestim-
mend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberech-
tigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 
Die Person oder Stelle, der die Daten über-
mittelt werden, darf diese nur für die Wer-
bung bei einer Wahl oder Abstimmung ver-
wenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten. 

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Mel-
debehörde der alleinigen Wohnung oder 
der Hauptwohnung einzulegen. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

Sollten Sie der Übermittlung widersprechen 
wollen bitten wir Sie, sich zeitnah  bei uns 
zu melden. Wollen Sie den Widerspruch für 
die 2024 stattfindende Wahl einlegen, bitte 
wir Sie, sich bis spätestens 06. Februar 2024 
bei uns zu melden. Der Widerspruch kann 
nur berücksichtigt werden, bevor die ent-
sprechenden Anfragen der Parteien, Wähl-
ergruppen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen bei uns eingehen. 

Der Widerspruch kann beim Bürgermeis-
teramt Görwihl, Bürgerbüros, Zimmer 
Nr:. 10 u. 12 Tel. 07754/708-12 oder -15, 
email: natale@goerwihl.de, stenzel@
goerwihl.de , eingelegt werden. 

Öffnungszeiten
Bürgermeistersprechstunde 
Sie haben einen Gesprächswunsch für sich 
persönlich oder für Themen rund um die 
Gemeinde Görwihl, deren Vereine, Betriebe 
und Organisationen? 
Dann melden Sie sich bitte bei uns im Rat-
haus, per Mail: buergermeister@goerwihl.de, 
telefonisch 07754-708-0 oder persönlich, wir 
vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen. 
Unser Gemeindeteam und ich, wir sind ger-
ne für Sie da. 
  
Ihr Mike Biehler 
  
   

Terminvereinbarung im
Rathaus Görwihl 
Das Terminbuchungssystem der Gemeinde 
ist für BürgerInnen und MitarbeiterInnen 
das geeignete Mittel, um behördliche An-
gelegenheiten ohne Wartezeit erledigen zu 
können. 

Bitte buchen Sie einen Termin für folgen-
de Anliegen:
•	 Ausweis / Pass beantragen

Hauptamtsleiterin Christiane Maier 708-24 
Hauptamt Sabrina Kohlbrenner 708-25 
Bauamt Marion Mutter 708-35 
Rechnungsamtsleiter 
Martin Schwald 708-30 
Rechnungsamt Isabelle Butz 708-37 
Gemeindekasse Jelena Stoll 708-32 
Rechnungsamt Vanessa Sticher 708-31 
Technischer Dienst
Matthias Block 708-38 
Bürgerbüro Imma Natale 708-12 
Bürgerbüro Ralf Stenzel 708-15 
Renten und Standesamt
Petra Schlachter 708-11 
Ordnungsamt Petra Huber 708-13 
Hotzenwald Tourist - 
Info Christina Schrieder 708-10 
  
www.goerwihl.de
E-Mail: gemeinde@goerwihl.de 

Am Mittwoch, den 24. Janu-
ar 2024 bleibt das Rathaus 
aufgrund einer internen 
Fortbildungsmaßnahme das 
Rathaus geschlossen! 
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Apotheken
Die nächstliegenden Apotheken:  
Hotzenwald Apotheke, Kirchstraße 13,
79736 Rickenbach Tel. 07765 688 
Albtal Apotheke, Schulstr. 10,
79774 Albbruck Tel. 07753 5319 

Notdienst  
Sa, 27.01.2024 Rosen-Apotheke, Dogern 
So, 28.01.2024 Hotzenwald-Apotheke, Rickenbach 
Sa, 03.02.2024 Apotheke am Wehrahof, Wehr 
So, 04.02.2024 Bären-Apotheke, Waldshut 

Alle Notdienstapotheken im Internet unter: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder kostenlos vom Festnetz
Tel. 080000 22833 

WICHTIGE RUFNUMMERN
Rathaus Görwihl  07754 708-0 Fax 708-50 
Wasserversorgung Störungsnummer 0173 6533437
ED Netze Störungsnummer (rund um die Uhr) 07623 

92-1818 
Polizei, Segeten 36, 07764 932 998-0
Mo./Di./Mi./Fr. 07:30 – 17:00 Uhr
Do. 13:00 – 20:00 Uhr
Notruf, Feuerwehr (europaweit) 112
Polizei, Notruf 110
Krankentransporte 07751 19 222
Notfallversorgung Spital Waldshut 07751 85-0
Giftnotruf 0761 19240
Notfalldienst Kinderarzt, Augenarzt und ärztl. 
Bereitschaftsdienst 116 117 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher 
Notfalldienst): 116 117
(Anruf ist kostenlos) 
Zahnärztlicher Notfalldienst: 116 116 
Öffnungszeiten und Anschrift der Notfallpraxis Lörrach:  
Kreiskrankenhaus Lörrach, Notfallpraxis Lörrach,
Spitalstr. 25, 79539 Lörrach 
Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 19 - 22 Uhr,
Sa, So und Feiertage 09 - 20 Uhr. 

Öffnungszeiten und Anschrift der Notfallpraxis Waldshut  
Allgemeine Notfallpraxis Waldshut Klinikum 
Hochrhein Kaiserstr. 93-101 79761 Waldshut-Tiengen 
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 9 - 13 Uhr und 15 - 19 Uhr 
Lebenshilfe f. Familien mit
behinderten Kindern 07741 63480
Beratung für Blinde-und Sehbehinderte 0761 36122
Krebsinformationsdienst
www.krebsinformationsdienst.de 0800 420 30 40 (kostenfrei)
APH (Ambulanter Pflegedienst
Hotzenwald) 07754 919607
Caritas Sozialstation St. Martin,
Team Hotzenwald 07754 8799050 

Tagespflege Hotzenwald 07754 8799040 
Essen auf Rädern, Bereich Hotzenwald 07754 8799050
Hospizdienst Hochrhein 07751 802333
Telefonseelsorge 0800 111 0 111 oder 111 0 222 
Frauen- und Kinderschutzhaus 07751 3553 
Frauenberatungsstelle Courage - Fachberatungsstelle
für Frauenund Mädchen bei häuslicher 
und sexualisierter Gewalt 07741 808 22 77 

Beratungsstelle f. Schwangerschaftsfragen 07751 898237 
Fachstelle Sucht (Alkohol, Medikamente, Glückspiel) 
www.bw-lv.de 07751 89668-0
Jugend- und Drogenberatung 07751 89677-0 

DRK Servicestelle SeniorInnen 07761 92010
Soziale Börse /Nachbarschaftshilfe 07764 933 130
Dienstag und Freitag (10.00 - 11.00 Uhr)
Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 07751 86-4252
(Beratungsstelle für die Bevölkerung in allen Fragen rund um die Pflege) 
Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnen) 0176/17612656 
Einsatzleitung Frau Maichel
Mail: heike.maichel@dorfhelferinnenwerk.de

Förster
Florian Fiedel 0172 7633987 
Achtung Neue Adresse Oberwihl 212
E-Mail: florian.fiedel@landkreis-waldshut.de 
Christoph Beilharz vertritt
Franziska Gottstein 016097812055
E-Mail: Christoph.Beilharz@landkreis-waldshut.de
(Gemark.Strittmatt zw. Schwarzenbach u. Verbindungsstr.
Engelschwand-Steinernes Kreuz-Abzweigung Lindau) 
Bezirks-Schornsteinfeger
Marc-Philipp Hoffmann 07755 9398400 
Tierärzte:
Dr. Wiltrud Jehle, Strittmatt (Kleintiere) 07754 921 000
Konstantin Heidt, Herrischried (Großtiere) 07764 932 9239  
Tierärztlicher Notdienst unter www.tieraerzte-wt.de 
Tierschutzverein Tierheim Steinatal
Notrufnummer: 0151 554 14 785

Öffnungszeiten während der Fasnacht 2024 
Donnerstag, 8. Februar 2024 geöffnet von 8-12 Uhr für Narren 
 (Rathausschließung)
Freitag, 9. Februar 2024 geschlossen 
Montag, 12. Februar 2024 geschlossen 
  
In dringenden Fällen sind wir zu den
Telefonsprechzeiten für Sie erreichbar. 
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Begrüßung unserer neuen 
Familienbesucherinnen 
Seit diesem Jahr bietet die Gemeinde Gör-
wihl Willkommensbesuche in Kooperation 
mit den „Frühen Hilfen“ des Landkreises 
Waldshut für Eltern für Neugeborene an. 
Wir freuen uns, dass Claudia Huber, Ulrike 
Kaiser und Sarah Zönnchen diese wichtige 
Aufgabe übernehmen. Die Familienbesu-
cherinnen werden besonders ausgebildet. 
Sie überbringen bei ihren Besuchen nicht 
nur Willkommensgeschenke der Gemeinde 
und des Landkreises für das Neugeborene, 
sondern sie informieren auch über die be-
stehenden Angebote und Anlaufstellen für 
Eltern und Kindern vor Ort und Landkreis 
und sind Ansprechpartner für Fragen und 
Anliegen. 

v.l.:	 Mike	 Biehler	 (Bürgermeister),	 Claudia	 Huber,	
Stefanie	 Zürn	 (Koordinatorin	 Frühe	 Hilfen	 beim	
Landratsamt),	 Ulrike	 Kaiser,	 Sarah	 Zönnchen	 und	
Diana	Behncke	(Sekretariat	Gemeindeverwaltung)

Mikrozensus 2024 – Rund 
62 000 Haushalte in der
Befragung 
Deutschlands größte jährliche 
Haushaltebefragung 
Auch im Jahr 2024 befragt das Statistische 
Landesamt Baden-Württemberg die Be-
völkerung im Rahmen des Mikrozensus. 
Die Befragung startet am 8. Januar 2024. 
Gleichmäßig über das Jahr verteilt erhalten 
etwa 62 000 Haushalte im Südwesten Post 
vom Statistischen Landesamt. Die Auswahl 
der Haushalte erfolgt dabei auf Basis eines 
mathematischen Zufallsverfahrens. Die Prä-
sidentin des Statistischen Landesamts Frau 
Dr. Rigbers bittet die ausgewählten Haus-
halte mitzuwirken: «Vor allem in Zeiten wirt-
schaftlicher und sozialer Veränderungen ist 
der Mikrozensus wichtig. Durch ihn wird ein 
aktuelles Bild der Lebensverhältnisse aller 
Gruppen der Gesellschaft gezeichnet.« 
Die Erhebung erfasst seit 1957 etwa den 
Familienstand, Bildungsabschlüsse und die 
Erwerbstätigkeit. Neben jährlich wieder-
kehrenden umfasst der Mikrozensus auch 
wechselnde Themen. 2024 wird zusätzlich 
nach dem Pendelverhalten der Menschen 
gefragt. Drei EU-weite Erhebungen ergän-
zen das nationale Grundprogramm: Fragen 
zur Beteiligung am Arbeitsmarkt gehören 
seit 1968 dazu. Seit 2020 erweitern Fragen 
zu Einkommen und Lebensbedingungen 
den Mikrozensus. Zuletzt kamen im Jahr 
2021 Fragen zur Internetnutzung privater 
Haushalte hinzu. Dabei sind die Auskünfte 
aller Menschen gleichbedeutend. Damit die 
Situation junger als auch alter Menschen 

Mitteilungen
Bevölkerungsentwicklung 2023 
  
Am Jahresende wohnten 4220 Menschen in der Gemeinde Görwihl. Das sind 67 weniger 
als Ende 2022. Im vergangenen Jahr sind 169 Zuzüge und 226 Wegzüge registriert wor-
den. Im Jahr 2023 waren 29 Geburten und 39 Sterbefälle zu verzeichnen. 

  

Bevölkerungsentwicklung 2023 Gesamt Männlich Weiblich

Stand 31.12.2022 4.287 2.133 2.154
Wegzüge 226 124 102
Sterbefälle 39 26 13
Zuzüge 169 90 79
Geburten 29 14 15
Stand 31.12.2023 4.220 2.087 2.133

Unser Standesamt meldete darüber hinaus 14 Eheschließungen und 44 Kirchenaustritte. 

Info für Waldgrundstücksbesitzer 
Bei der Überprüfung der Lichtraumprofile ist der Gemeindeverwaltung aufgefallen, dass 
einige Lichtraumprofile nicht freigeschnitten wurden. In diesem Zusammenhang werden 
die Waldgrundstücksbesitzer gebeten, umgehend die Lichtraumprofile bis zum 29. Feb-
ruar 2024 freizuschneiden. 

Bitte Lichtraumprofile freischneiden!
Vermeidung von Sichtbehinderungen durch Zurückschneiden von Hecken, Sträuchern 
und Bäumen an Straßen, Gehwegen, Wald- und Feldwegen Nach § 28 des Straßengeset-
zes müssen Anpflanzungen so angelegt sein, dass sie nicht in den Lichtraum der Straße 
und des Gehwegs hineinragen oder die Sicherheit des fließenden Verkehrs und der Fuß-
gänger nicht beeinträchtigen. Dies gilt auch für Wald- und Feldwege.Ein weiteres Augen-
merk gilt der Straßenbeleuchtung. Oft wird die Ausleuchtung durch Überwucherung der 
Bepflanzung stark beeinträchtigt und Straßenschilder teilweise verdeckt.

Die Regelung des Naturschutzgesetzes, lassen einen Rückschnitt in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis 29. Februar zu. Grundstückseigentümer sind zu einem Rückschnitt verpflichtet, 
auch Außerhalb des Naturschutzgesetzes, da es sich um eine Maßnahme aus Verkehrssi-
cherheitsgründen handelt.

Bitte überprüfen Sie Ihre Bepflanzungen entlang öffentlicher Wege, Straßen, Straßen-
lampen und Schildern und schneiden Sie sie entsprechend zurück. Folgende Lichträume 
müssen freigehalten werden: 4,50 m über der gesamten Fahrbahn und 0,5 m hinter dem 
Fahrbahnrand 2,50 m über Gehwegen

Bei Bepflanzungen muss ein Abstand von mind. 1 m zur Straße eingehalten werden.
Hecken im Kreuzungsbereich dürfen nur 0,80 m hoch sein 
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korrekt dargestellt wird, gibt es keine Alters-
grenze für die Befragung. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus unterstüt-
zen Politik und Verwaltung bei den Planun-
gen und der Entscheidungsfindung. Sie wer-
den auch der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt und von der Wissenschaft genutzt. 
Viele der Ergebnisse sind europaweit ver-
gleichbar. Er ist die größte jährliche Haushal-
tebefragung in Deutschland. 

Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 
Ein mathematisches Zufallsverfahren be-
stimmt die zu befragenden Gebäude bzw. 
Gebäudeteile. Diese sind in maximal fünf 
Jahren bis zu viermal in der Befragung. Für 
die ausgewählten Haushalte gilt Auskunfts-
pflicht. Um die Namen der Haushalte in den 
Gebäuden festzustellen, setzt das Statisti-
sche Landesamt Erhebungsbeauftragte ein. 
Diese können sich mit einem Ausweis des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württem-
berg ausweisen. 

Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte bekommen ein 
Anschreiben des Statistischen Landesam-
tes Baden-Württembergs. Darin sind die 
Zugangsdaten für die Meldung über das 
Internet enthalten. Alternativ können die 
Auskunftspflichtigen die Fragen auch wäh-
rend eines Telefoninterviews beantworten. 
Die schriftliche Teilnahme auf einem Papier-
bogen ist ebenso möglich. 

Was passiert mit den Auskünften? 
Alle Einzelangaben unterliegen der Geheim-
haltung und dem Datenschutz. Sie wer-
den weder an Dritte weitergegeben noch 
veröffentlicht. Das Statistische Landesamt 
prüft und anonymisiert die eingegangenen 
Daten. Die aggregierten Daten werden zu 
Landes- und Regionalergebnissen weiter-
verarbeitet. 

Ist die Teilnahme verpflichtend? 
Die ausgewählten Haushalte sind zur Aus-
kunft verpflichtet (§13 Mikrozensusgesetz). 
Die gesetzliche Auskunftspflicht ist notwen-
dig, um repräsentative Ergebnisse zu erhal-
ten. Würden nicht alle Personen antworten 
müssen, so wären nicht alle Bevölkerungs-
gruppen in der Stichprobe in ausreichender 
Zahl vertreten. Von der gesetzlich festgeleg-
ten Auskunftspflicht kann deshalb niemand 
befreit werden, auch nicht alters- oder 
krankheitsbedingt oder wegen fehlender 
Sprachkenntnisse. 
 
 

Sprechtage und Termine
Notartermine 
Notartermine erhalten Sie bei den Notaren 
Ulrich Möckel und Dr. Daniel Schäuble in 
Waldshut-Tiengen, Alfred-Nobel-Straße 20, 
Tel. 07751-895870 oder in Bad Säckingen, 
Schönaugasse 5 bei Notar Kai-Christoph 
Stadler, Tel. 07761-9261700. 

Grundbucheinsichtstelle im Rathaus
Görwihl 
Bei berechtigtem Interesse erhalten Sie 
beglaubigte und unbeglaubigte Grund-
buchausdrucke nach Terminvereinbarung 
auf schriftlichen Antrag. Antragsformulare  

Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr 
Nagaistraße 3, 79713 Bad Säckingen 
07761 99 87 731 
pa.wt@lebenshilfe-ssw.de 

Interdisziplinäres Beratungs- und
Frühförderzentrum 
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr 
Leitung Cornelia Zühlke-Martin 
Riedpark 2, 79787 Lauchringen 
07741 96 995 00 
bfz@lebenshilfe-ssw.de 

Fachbereich Arbeit 
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr 
Leitung Joachim Lischka 
Säckingerstraße 3, 79725 Laufenburg 
07763 92 91 028 
arbeit@lebenshilfe-ssw.de   
  
  

Landratsamt Waldshut
- Pflegestützpunkt – 
Informationen und individuelle
Beratung rund um das Thema Pflege 
Außensprechstunde im Rathaus Görwihl: 
Mittwoch,   den 7. Februar 2024 von 09:00 
Uhr bis 11:00 Uhr 

Bitte beachten Sie, dass Termine nur nach 
vorheriger Vereinbarung stattfinden.

Sie haben Fragen rund um das Thema Pfle-
ge oder benötigen Sie Unterstützung bei 
der Antragstellung. Gern sind wir persön-
lich, telefonisch und per Mail für Sie da: Frau 
Simone Schlageter, Telefon: 07751/864290 
oder per Mail an: Simone.Schlageter@land-
kreis-waldshut.de 

********** 
OFFENER TREFF 
FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE 
Gespräch und Austausch, immer am letzten 
Montag im Monat (14-16 und 19 - 21 Uhr), 
nicht in den Schulferien. Ort: Stoll-Vita-Stif-
tung Waldshut, Brückenstrasse 15 

********** 
   
 

Caritas Hochrhein 
Hinweise zu Sprechzeiten, Beratungen 
und Selbsthilfegruppen unter www.cari-
tas-hochrhein.de 
Caritas Hochrhein  
Soziale Beratung 07761/5698-0 
Gemeindepsychiatrie 07761/5698-0 
Sozialstation St. Martin, 
Team Hotzenwald 07765/918837 
Hausnotruf 07751/801121 

Caritasverband Hochrhein Team West 
Projekt Soforthilfe Ukraine 
Das Projekt Soforthilfe Ukraine bietet eine 
niedrigschwellige psychosoziale Unterstüt-
zung und Beratung für Geflüchtete aus der 
Ukraine. Die Beratung ist kostenlos und un-
terliegt der Schweigepflicht. 

Ansprechpartnerin: Daniela Timbal, 
Sprechzeiten: Mo – Fr 8:30 bis 11:30 Uhr, 
Tel. 07761 / 5698-0 
Mobil 0162 26 18 631 oder per 
E-Mail: daniela.timbal@caritas-hochrhein.de 

unter www.goerwihl.de, Register: Verwal-
tung / Formulare: Grundbuchauszug. 
Einen Termin zur Abholung eines Grund-
buchauszuges und für eine Unterschriftsbe-
glaubigung können Sie bequem über unse-
re Website vereinbaren. 
und beim Amtsgericht Villingen-
Schwenningen 
Grundbuchamt, Carlo-Schmid-Straße 7 -9, 
78050 Villingen-Schwenningen 
Telefon 07721 6811-0; Fax: 07721-6811-490; 
E-Mail: poststelle@gbavillingen-schwennin-
gen.justiz.bwl.de 
Infos und Formulare unter: http://www.
amtsgericht-villingen-schwenningen.de 

Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim 
Wenn Sie Auskünfte aus den Grundakten 
(z.B. Verträge, Teilungserklärungen, Abschrif-
ten etc.) benötigen, wenden Sie sich bitte 
schriftlich  an das Grundbuchzentralarchiv 
Stammheimer Straße 10 
70806 Kornwestheim 
Weitere Informationen unter
www.grundbuchzentralarchiv.de 
  
 

Kindertagespflege 
Landratsamt Waldshut 
Suchen Sie eine Tagesmutter für Ihr Kind/ 
Ihre Kinder oder möchten Sie selbst gerne 
Kinder betreuen? Frau Frauke Giebson infor-
miert und berät Sie in allen Fragen rund um 
die Kindertagesbetreuung, Tel.: 07751-86 
4369, Zimmer 144, E-Mail: Frauke.Giebson@
landkreis-waldshut.de 
  

Selbsthilfegruppe für
Jugendliche 
mit einer depressiven Erkrankung und / oder 
Angsterkrankung, Altersgruppe: 16-20-Jährige 
Treffen:  finden jeweils am zweiten und 
vierten Montag im Monat um 19:00 Uhr im 
Erdgeschoss des Caritasverbandes Hochr-
hein, Poststraße 1, 79761 Waldshut-Tiengen 
statt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per 
Email an: Du-bist-nicht-alleine@mail.de 
 

 

Rentenanträge 
Frau Petra Schlachter (Zimmer 11, EG) 
Für Rentenanträge, Kontenklärungen 
und Standesamttermine melden Sie sich 
bitte bei Frau Schlachter, 
Tel. 708-11 (evtl. AB) oder 
E-Mail:schlachter@goerwihl.de  

 

Lebenshilfe Südschwarzwald e. 
V. Wege gestalten. Gemeinsam. 
Verwaltung und Geschäftsstelle 
Montag – Donnerstag 08:00 – 15:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt 
07651 93 626 0 
j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de 

Gruppenangebote und Persönliche
Angebote Landkreis Waldshut 
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Diakonisches Werk Hochrhein 
Waldtorstr. 1, 79761 Waldshut-Tiengen 
Hinweise zu Sprechzeiten, Beratungen 
und Selbsthilfegruppen, Gesprächster-
minen 
unter www.dw-hochrhein.de und Tel. 
07751-83040 oder per Mail: diakonie@
dw-hochrhein.de, vereinbart werden. Zur 
Onlineberatung gelangen Sie über: www.
onlineberatung-diakonie-baden.de 
 

Psychisch erkrankte Menschen 
suchen ein Zuhause 
Der Caritasverband Hochrhein e.V. sucht für 
psychisch erkrankte Menschen Gastfamilien
•	 Sie haben die Möglichkeit, einen psy-

chisch erkrankten Menschen in ihren 
Wohnräumen aufzunehmen und zu be-
treuen

•	 aufnehmende Familien können auch Paa-
re, Einzelpersonen, Alleinerziehende oder 
andere Lebensgemeinschaften sein

•	 Sie erhalten für Ihre Betreuungsleistung 
eine monatliche Betreuungspauschale 
und werden durch unseren Dienst profes-
sionell unterstützt und begleitet

 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:  
Caritasverband Hochrhein e.V. Begleitetes 
Wohnen in Familien für psychisch erkrankte 
Menschen Ilona Würth-Keller, Poststraße 1, 
79761 Waldshut-Tiengen 
Tel. 07751/80 11 49 oder 0152 229 011 00 
E-Mail.: ilona.wuerth-keller@caritas-hochr-
hein.de 
www.caritas-hochrhein.de 
 

Selbsthilfegruppe der Ange-
hörigen psychisch erkrankter 
Menschen 
Die Selbsthilfegruppe der Angehörigen psy-
chisch erkrankter Menschen trifft sich am 
Mittwoch, den 31. Januar 2024 um 19 Uhr in 
den Räumen des Caritasverbandes, Poststr. 
1 in Waldshut. Alle Interessierten sind herz-
lich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

Info`s unter: Barbara Scholz, Sozialarbeite-
rin, Caritasverband, Tel.: 07751-801133. 
   
 

INFORMATION AUS DEM
PFLEGESTÜTZPUNKT 

KURSANGEBOT 

„Stärke für Pflegende“ – Unterstützung 
für pflegende Angehörige 
  
Miteinander reden kann schwer sein, wenn 
einer den anderen nicht versteht. 
Wie kann ich verstehen, was der andere 
braucht und wie kann ich ausdrücken, was 
mir wichtig ist, wenn die Situation durch 

Krankheit oder Demenz belastet ist? 
Wenn alles schlimmer wird, wenn Gespräch 
nicht möglich scheint, wenn alle leiden und 
die Hoffnung schwindet. 

Im Kommunikationskurs „Stärke für Pflegen-
de“ geht es um das gemeinsame Gespräch 
auch in schwierigen Zeiten, um klare Aussa-
gen und gegenseitiges Verstehen. Es geht 
um Entlastung und um die Hoffnung, auch 
noch gute Zeiten miteinander zu haben. 
  
Ein neuer Kurs mit sechs Einheiten startet 
am 15. Februar 2024 in Räumen der AOK 
in Waldshut, am Rheinfels 2. Die weiteren 
Termine sind: 
22. und 29. Februar, 7., 14. und 21. März 
2024, jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr. 
  
Am 28. Januar ist Friedas Gartencafé wieder 
geöffnet! Auch im neuen Jahr laden wir Sie 
wieder ein in einen Raum der Großzügigkeit 
und der Begegnung. 
In Friedas Gartencafé treffen Sie Menschen, 
die auf Vergesslichkeit und Beeinträchtigun-
gen aus einem Blickwinkel der Zuversicht 
und Hoffnung schauen und Verantwor-
tung übernehmen. Auch der offene Treff 
für pflegende Angehörige findet wieder 
statt, die sich eine Stunde vorher um 14:00 
Uhr miteinander treffen – Betroffene be-
grüssen wir in unserem Team. 
Friedas Gartencafé: am 28. Januar 2024 
von 15:00 bis 17:00 Uhr im Garten bzw. den 
Räumen der Stoll VITA Stiftung in Waldshut, 
Brückenstrasse 15, 79761 Waldshut, bei je-
dem Wetter! 
  
Offener Treff für pflegende Angehörige: 
von 14:00 bis 15:00 Uhr 
  
Anmeldung per Mail miteinanderhoch-
rhein@gmail.com oder telefonisch un-
ter 07751/700959 (Beate Harmel) oder 
07751/864255 (Pflegestützpunkt in Waldshut). 
Die Kurskosten werden übernommen. Für 
Teilnehmende entstehen keine Kosten. 
Ein Angebot des Steinbeis Instituts für Kom-
munikation in Kooperation mit 

Recyclinghof
Görwihl 

Mi. 14:30 – 17:30 Uhr 
Fr. 15:30 – 17:30 Uhr 
Sa. 09:00 – 14:00 Uhr 
(letzte Einfahrt 15 Min. vor Schließung) 

Angenommen werden: 
Hartkunststoffe, Sperrmüll, Papier/Pap-
pe/Kartonage, gelbe Säcke, Keramik, 
Elektro(nik), Schrott, Grünschnitt 

Neuer Standort Glascontainer Parkplatz 
Hotzenwaldhalle 

Altkleider 
Container: 
Rotkreuzhaus am Mühleberg; Hotzenwald-
halle und im Recyclinghof in Görwihl, Ge-
meindeschopf in Oberwihl, eh. Pfarrhaus in 
Niederwihl, Bürgerhaus St. Marien in Segeten

Service-Hotline Abfallwirt-
schaftsamt   07751 86-5432 
www.abfall-landkreis-waldshut.de  
Restmülltonne und Biotonne werden im 
wöchentlichen Wechsel alle 14 Tage ge-
leert.  

Wir bitten die Mülltonnen nach der Lee-
rung zeitnah von der Straße und dem 
Gehweg zu entfernen. 

Restmüll Dienstag 30. Januar
 und 14. Februar 2024  
Biotonne Dienstag, 6. Februar
 und 20. Februar 2024 
Blaue Tonne Freitag, 26. Januar
 und 23. Februar 2024 
Gelber Sack Montag, 19. Februar
 und 18. März 2024 
  
Fa. Remondis   Tel. 0800 122 32 55 
Grünschnittsammelstelle Albbruck-Al-
bert:  Geodaten: N47.591065, E8.113127 

Redaktionsschluss
Nächstes Mitteilungsblatt: 
Die nächste Ausgabe erscheint am Dienstag, 6. Februar 2024 
Redaktionsschluss: Donnerstag, 1. Februar 2024 bis 12 Uhr.  

Beiträge für das Mitteilungsblatt bitte per Mail an: mitteilungsblatt@goerwihl.de 
Bitte Beiträge als Word Dokument senden, da PDF Textdateien nicht verarbeitet 
werden können. 

Bitte beachten Sie, dass der Verlag nur Bilder und Dateien in den Formaten: jpg, 
jpeg, tif, tiff, pdf verarbeiten kann. Bildgröße max. 10 MB.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Hotzenwald Tourist Info 
Frau Christina Schrieder, Zimmer 10 (EG). Telefon 07754 - 70810

E-Mail: touristinfo@goerwihl.de 

Das Heimatmuseum bleibt in den Wintermonaten geschlossen. Gruppenführungen 
sind jedoch jederzeit nach Anmeldung möglich unter Tel: 07754-1448 (Ernst Waßmer) 
oder - 7668 (Hans-Jürgen Sackmann). Für Führungen bis 25 Personen wird eine Muse-
umsspende von 30 Euro erbeten. Gleichzeitige Mehrfachführungen sind möglich. 

Überregionale Veranstaltun-
gen vom 23.01.-05.02.24 

Bad Säckingen 
23./30.01.24  14:00 Uhr, Besichtigung des 

Kavernenkraftwerks, Kaver-
nenkraftwerk, Stollenweg 2 

26.01.2024  20:00 Uhr, Kings of Flo-
yd-Echoes of the Past,  Glo-
ria Theater 

27./28./03./
04.01.24  11:00 Uhr, Ausstellung: 

Claudia Grünig-True Lies 
Fotografien,  Villa Berberich 

28.01.2024  14:00 Uhr, Ausstellung: 450 
Jahre Holzbrücke,  Schloss 
Schönau 

28.01.2024  14:00 Uhr, Ausstellung: 
Gastgeschenke,  Hochrhein-
museum Schloss Schönau 

01./04.02.24  14:00 Uhr, Ausstellung: 450 
Jahre Holzbrücke,  Schloss 
Schönau 

04.02.2024  15:00 Uhr, Säckinger
  Schloss-Häppchen, 
 Hochrheinmuseum
 Schloss Schönau 
05.02.2024  16:00 Uhr, Münsterführung, 

Anmeldung 

ANMELDUNG & INFO: 07761 56830 

Herrischried 
27.01.2024 18:30 Uhr, Eis Disco, 
 Eissporthalle
28.01.2024  18:30 Uhr, Eishockeyspiele,  

Eissporthalle 
03.02.2024  Herrischrieder Dorffasnacht 

mit Narrenbaumstellen 
03.02.2024  17:00 Uhr, Mitternachtssau-

ne,  Saunalandschaft 
03.02.2024  18:30 Uhr, Familien Eis Dis-

co,  Eissporthalle 

ANMELDUNG & INFO: 07764 920040/41 

Höchenschwand 
23./30.01.2024  19:00 Uhr, Laternenwande-

rung, Anmeldung 
24.01.2024  13:30 Uhr, Wanderung zur 

Domstadt St. Blasien,  An-
meldung 

28.01.2024  10:00 Uhr, Sonntagskon-
zert mit dem MV Brunna-
dern-Remetschwiel,  Haus 
des Gastes 

02.02.2024  13:30 Uhr, Schwarzwälder 
Speckwanderung, Anmel-
dung

03.02.2024  20:11 Uhr, Zunftabend der 
Tannenzäpfle Höchen-
schwand,  Haus des Gastes 

 ANMELDUNG &INFO: 07672 48180 

Laufenburg 
25.01.-
05.02.2024  Städlefasnacht, Laufenburg 

D/CH 

ANMELDUNG &INFO: 07763 806140 

Aquihl Hallenbad
 

Öffnungszeiten: 
 

Mo. (an Schultagen) 07:00 - 08:30 Uhr 
Mo. + Mi.    15:00 - 21:00 Uhr 
Fr.     16:00 - 20:00 Uhr  
Sa, So, Feiertage  geschlossen 
 
Reguläre Wassertemperatur 28° 
Montag (Warmbadetag)   30°  

Wassertiefen: 
Mo. + Mi.  15:00 - 16:00 Uhr 0,60 m 
Mo.  16:00 - 21:00 Uhr 1,25 m  
Mi. + Fr. 16:00 - 18:00 Uhr 1,25 m 
 

In den übrigen Zeiten: 1,80 m 
 

Tel. 07754-351 

Badestunde  
für Kleinkinder 

 
 
 
 

 

Mo. + Mi. 
15:00 - 16:00 Uhr 

 

www.aquihl.de 
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Murg 
27.01.2024  19:11 Uhr, Fröscheball, Sabi-

ne-Spitz-Halle 

ANMELDUNG &INFO: 07763 93016 

Rickenbach 
27.01.2024  15:11 Uhr, Ställfäscht Oben 

Er,  Dorfkern Rickenbach 
02.02.2024  15:11 Uhr, Kinderpreismas-

kenball, Halle Hottingen 
  
ANMELDUNG &INFO: 07765 920017 

Waldshut-Tiengen 
27.01.2024  10:00 Uhr, Brauchtum und 

Geschichte der Waldshuter 
Fasnacht,  Kaiserstraße 

28.01./
04.02.24  14:00 Uhr, Kunstausstellung 

Relief und Skulptur treffen 
auf Porträts,  Museum Alte 
Metzig 

ANMELDUNG &  INFO: 07751 833200 

Weilheim 
27.01.2024  20:11 Uhr, Bunter Abend, 

Grundschule Weilheim 
03.02.2024  20:11 Uhr, Bunter Abend, 

Nägeleberg Halle 
  
ANMELDUNG &  INFO: 07755 1553 

Änderungen vorbehalten!!!  

Evangelische Kirchengemein-
de Albbruck-Görwihl 
Pfarrbüro Albbruck
Johanna Pfau
Tel. 07753/5363
Di + Do 10 – 12.30 Uhr,
Homepage:
www.evkg-albbruck.de
Vakanzvertretung
Pfr. Michael Born, Tel.: 07763-7841
Alle Gottesdienste aus der Christuskirche in 
Albbruck können auch online auf der Home-
page mitgefeiert werden. 
 
Mittwoch,24.01.2024
Kein Konfi Unterricht 
  
Freitag, 26.01.2024
10.00 Uhr Krabbelgruppe 
  
Samstag, 27.01.2024
18.00 Uhr Gottesdienst nach Taizé
Mit dem Taizé Team Herzliche Einladung 
zum Taizé Gottesdienst
Am 27.01.2024 feiern wir einen Gottesdienst 
nach der Liturgie von Taizé um 18.00 Uhr in 
der Kirche St. Bartholomäus in Görwihl. 
Biblische und poetische Lesungen, Stille, Ge-
bete und Gesänge ermöglichen es den eige-
nen Gedanken vor Gott Raum zu geben. Die 
evang. Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl 
Lädt Menschen aller Konfessionen dazu ein. 
  
Montag, 29.01.2024
15.00 Uhr Trauercafé
19.30 Uhr Probe Gospelchor 
  
Mittwoch, 31.01.2024
17.15 Uhr Konfi Unterricht Laufenburg 

Freitag, 02.02.2024
10.00 Uhr Krabbelgruppe 
  
Freitag, 02.02.2024 – 04.02.2024
Konfi Freizeit 

Sonntag, 04.02.2024
10.30 Uhr Gottesdienst in Albbruck
Mit Pfr.i.R. Oelschlegel
Mit Kirchenkaffee 
  
Mittwoch, 07.02.2024
Kein Konfi Unterricht 
 
 

Pfarrer:
Bernhard Stahlberger 07754/237
bernhard.stahlberger@wendelinus-hw.de 
Sprechzeit im Pfarrhaus Görwihl: 
Donnerstag, 18:30 Uhr  
Diakon:  
Günter Kaiser 07754/7315 
guenter.kaiser@wendelinus-hw.de 
Pastoralreferentin: 
Regina Jaekel 
07754/929668 
regina.jaekel@wendelinus-hw.de 
Gemeindereferentin: 
Beate Tasse 07754/919419
beate.tasse@wendelinuns-hw.de 
PGR-Vorsitzende: 
Dagmar Keck 
Dagmar.Keck@wendelinus-hw.de 
Pfarrbüro: 
 Tel. 07754/237 
Fax 07754/919420 
pfarramt.goerwihl@wendelinus-hw.de 

Öffnungszeiten:  
Mo 09.00 bis 11.00 h  
Do  09.00 bis 11.00 h und 17.00 bis 19.00 h 

Internetseite: www.wendelinus-hw.de 
Instagram: st.wendelinushotzenwald 
     
Gottesdienste:  
Samstag  27. Jan - Hl. Angela Merici
18:00  Uhr Görwihl Evangelischer 

Gottesdienst Taizé-Andacht
19:00  Uhr Herrischried Eucharistiefei-

er anschließend Gemeindetreff
Sonntag 28. Jan - 4. Sonntag im Jahreskreis
10:00 Uhr Görwihl Eucharistiefeier
10:00 Uhr  Strittmatt Wortgottesdienst
 (Fr. Rottmann)
Montag  29. Jan 
19:00 Uhr  Rickenbach Ökumenisches 
 Friedensgebet
Dienstag 30. Jan 
16:00 Uhr Görwihl Rosenkranz
16:30 Uhr Rüßwihl Rosenkranz (Caronna)
17:00 Uhr Rüßwihl Eucharistiefeier  
Mittwoch 31. Jan - Hl. Johannes Bosco
06:00 Uhr  Görwihl Pfarrheim Raum Zeno 

Frühschicht (D. Keck)
Donnerstag 01. Feb 
18:00 Uhr  Strittmatt Meditative Andacht 

mit Herz und Fürbitten mit R. 
Jensen u. P. Szczotok und dem 
Herz-Ensemble

19:00 Uhr  Rickenbach Jugendheim Saal 
EG Taizé-Andacht 

 (Taizé-Team)
Freitag  02. Feb - Darstellung des Herrn
17:30 Uhr  Herrischried Weggottesdienst 

- Erstkommunion 2024; Ker-
zenweihe und Blasiussegen;

Samstag 03. Feb - Hl. Ansgar
19:00 Uhr  Niederwihl Eucharistiefeier mit 

Blasiussegen
Sonntag 04. Feb - 5. Sonntag im Jahreskreis
10:00 Uhr  Görwihl Eucharistiefeier mit 

Blasiussegen
10:00 Uhr  Rickenbach Wortgottesdienst 

mit Kommunionfeier und 
Lichtfeier und Blasiussegen 
(Beck/ Arzner)

17:00 Uhr  Görwihl Konzert mit Andrey 
Doynikov (Klavier) und Mark 
Johnston (Violine)

Montag 05. Feb - Hl. Agatha
18:30 Uhr Rotzingen Rosenkranz
19:00 Uhr  Rickenbach Ökumenisches 

Friedensgebet
19:00 Uhr  Rotzingen Eucharistiefeier 
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-Agathatag mit Brotsegnung
Dienstag 06. Feb - Hl. Paul Miki und
 Gefährten
16:00 Uhr Görwihl Rosenkranz
16:30 Uhr Rüßwihl Rosenkranz (Caronna)
17:00 Uhr  Rüßwihl Wortgottesdienst mit 

Kommunionfeier (Caronna)
19:00 Uhr  Engelschwand Wortgottes-

dienst mit Kommunionfeier 
und Kerzensegnung (Team)

19:00 Uhr Hottingen Eucharistiefeier
Donnerstag 08. Feb - Hl. Hieronymus Ämiliani
18:00 Uhr  Strittmatt Meditative Andacht 

mit Herz und Fürbitten mit R. 
Jensen u. P. Szczotok und dem 
Herz-Ensemble

Samstag 10. Feb - Hl. Scholastika
19:00 Uhr Rickenbach Eucharistiefeier
Sonntag 11. Feb - 6. Sonntag im Jahreskreis
10:00 Uhr  Görwihl Eucharistiefeier 
 Fasnacht

Röm.-kath. Kirchengemeinde Hotzen-
wald St. Wendelinus auf Instagram 
Unser Name: st.wendelinushotzenwald 

Es gibt an den Sonn- und Feiertagen von 
Herrn Pfarrer Bernhard Stahlberger auf 
Youtube.com Videobotschaften 
Suchen: Seelsorgeeinheit Wendelinus 
Hotzenwald   

Weitere kirchliche Nachrichten/Mittei-
lungen finden Sie im Wendelinusboten 
– diesen finden Sie im Schriftenstand un-
serer Kirchen. 

Dringend!! Schlüsselrückgabe W’Gym 
Pfarrheim Görwihl 
Da sich das Schließsystem des W´Gym geän-
dert hat, bitten wir um zeitnahe Rückgabe 
der Schließanlagenschlüssel im Pfarrbüro 
Görwihl zu den Öffnungszeiten. Vielen 
DANK 
  
Erstkommunion 2024
•	 Info-Elternabend zum Thema Fasnacht 

und deren Wurzeln am 01.02.2024 im Pfarr-
heim Görwihl St. Wendelin Raum Zeno um 
20:00 Uhr mit Pfarrer Stahlberger.

•	 Weggottesdienst am 02.02.2024 um 
17:30 Uhr in Herrischried mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen. Hierzu sind alle 
herzlich eingeladen!

  
 

Seniorenkreis 
Niederwihl – Oberwihl 
- Rüßwihl 

Einladung zum Spielenachmittag 
Am Mittwoch, den 21. Februar 2024 findet 
im Feuerwehrhaus in Oberwihl der Spiele-
nachmittag des Seniorenkreises statt. Hier-
zu sind alle Interessierten der gesamten-
Wendelinuspfarrei herzlich eingeladen. 
Beginn ist um 14:00 Uhr mit Kaffee und Ku-
chen und den Abschluss bildet wie immer, 
das obligatorische Vesper. Für die Bestellung 
vom Essen sind Anmeldungen vorteilhaft. 
Wir wünschen allen gute Spiele und einen 
geselligen Nachmittag. 
Paul Eschbach und Team 
Tel. 07754-1439 

Jahresprogramm 2024 
Donnerstag, 21.März 2024:
Emmental Schweiz 
Kambly Erlebnis, Cafe. Fabrikladen, Ausstel-
lung, Emmentaler Schaukäserei in Affoltern, 
Verkostung, Einkehr auf der Heimfahrt 
Reisepreis 55 - 70€
(je nach Teilnehmerzahl) 

Donnerstag, 18.April 2024:  So klingt der 
Frühling,  Musik und gute Laune 
Jugendheim Rickenbach, 15:00h 
  
Donnerstag, 23.Mai 2024:  Rothausbraue-
rei, Märchenpfad, Hüsli,  Es werden Fahr-
gemeinschaften organisiert 
Brauereiführung, Verkostung, Vesperplatte; 
Schlühüwana Märchenpfad (Wanderung); 
alternativ: Heimatmuseum Hüsli 
Unkostenbeitrag für Fahrt, Führung und 
Vesper: 40€ 
  
Sonntag, 16.Juni 2024:  Volksschauspiele 
Ötigheim,  DON CAMILLO UND PEPPONE 
Abfahrt: 08:00h (Zusteigorte nach Bedarf ), 
Mittagessen unterwegs, Vorstellung 14:00h 
Fahrpreis: 48€ (ab 35 Personen) 43€ (ab 
40 Personen), Tickets: 36€  
  
Donnerstag, 04.Juli 2024:  Kloster Rheinau, 
Rheinfall Schaffhausen, Obsthof Henes 
Führung durch das Kloster Rheinau, Rhein-
fall Schaffhausen, halbstündige Schifffahrt 
Obsthof Henes, Fahrt mit dem Obstzügle, 
Hofpräsentation, Buurevesper 
Reisepreis 70 - 85€ (je nach Teilnehmerzahl) 
  
06.-10.August  2024:  Dresden-Mei-
ßen-Sächsische Schweiz  
Frauenkirche, Zwinger, Dresdner Altstadt, 
Porzellanstadt Meißen, Weltnaturerbe 
„Sächsische Schweiz“, Schifffahrt auf der Elbe 
Halbpension, inkl. Eintritte und Stadtführungen 
Reisepreis 560 - 630€ (je nach Teilnehmerzahl) 
  
Samstag, 07.September 2024:  Wallfahrt 
nach Maria Einsiedeln 
Veranstalter und Anmeldung: Kath.Bil-
dungswerk Hotzenwald, Alfred Laffter Tel: 
07754/7583 
  
Samstag, 21.September 2024:  Sausch-
wänzlebahn, Wutachschlucht,  Es werden 
Fahrgemeinschaften organisiert 
Zugfahrt von Weizen nach Blumberg, ge-
führte Wanderung Wutachschlucht, alterna-
tiv: Rückfahrt mit dem Zug 
Unkostenbeitrag für Fahrt und Zug: 40€ 
  
Donnerstag, 24.Oktober 2024:  So klingt 
der Herbst,  Kürbissuppe, Ziebelewaie, 
Musik und gute Laune  Pfarrheim Her-
rischried, 15:00h 
  
Donnerstag, 07.November 2024:  Mit’m 
Heidewiiebli durch de Klausehof,  Klause-
hof Großherrischwand, 15:00h 
Eintritt und Führung: 8€ 

Donnerstag, 05.Dezember 2024:  So klingt 
der Advent,  Kaffee, Kuchen, besinnliche 
Geschichten und Lieder  
Pfarrheim Görwihl, 15:00h  

außerdem geplant (Termine werden noch 
bekannt gegeben): 
Themenvortrag mit HNO-Facharzt: Unbe-
handelte Schwerhörigkeit und Demenz 
Themenvortrag: Erste Hilfe im Haushalt 
Aktive Senioren Hotzenwald – Silberperlen 
e.V. 
Anmeldungen bitte an: 
Andrea und Günter Kaiser, 07754 7315 
guenter.kaiser@wendelinus-hw.de 
oder bei den Mittagstischen Görwihl (Eva 
Rippel), Herrischried (Gabi Frommherz) und 
Rickenbach (Monika Schlachter) 
Reiseveranstalter für alle Busreisen: 
Schröger-Reisen GmbH  
 
 
Bildungswerk Hotzenwald
Sechs-Tagesfahrt Rom 
Mo. 10.06.2024  Abfahrt 22:00 Uhr Görwihl, 

kath. Kirche 
Die. 11.06.2024 Ankunft in Rom ca. 14 Uhr 
Mi. 12.06.2024  Papstaudienz und klassi-

sches Rom 
Do. 13.06.2024 religiöses und antikes Rom 
Fr. 14.06.2024  vatikanische Museen und 

Sixtinische Kapelle 
Sa. 15.06.2024 die Katakomben 
So. 16.06.2024 Heimreise um 07:00 Uhr 

Reisepreis 1100.- € p. P. 

Die einzelnen Leistungen, Zuschläge so-
wie Hotelbeschreibung erfragen Sie bitte 
bei der Reiseleitung oder finden alles auch in 
der Ausgabe 17/2023 des Wendelinusboten. 
Buchungsschluss: 29.03.2024 
Zahlung bis spätestens 19.04.2024 
Reiseveranstalter Fa. Schröger-Reisen GmbH 
Hartschwand 72-73, 79733 Görwihl 
Reiseleitung Kath. Bildungswerk Hotzenwald 
Leiter Alfred R. Laffter 
Tel.07754-7583 
Mobil.01726312918 
Laffter@web.de 
(Für alle Fragen und Anmeldungen) 
in Kooperation mit KÖB St. Bartholomäus 
Görwihl 



Dienstag, den 23. Januar 2024
Seite 12



Dienstag, den 23. Januar 2024
Seite 13

Wir helfen Menschen bei Krankheit, 
Behinderung und in besonderen 
Lebenslagen.
Soziale Börse Görwihl / Nachbarschaftshilfe Hotzen-

wald e.V. 
Kirchweg 7, 79737 Herrischried 
Einsatzleitung: Monika Gerspacher Tel.07764- 933 130 
(Di, Fr 10 bis 11 Uhr) sozialeboerse@wendelinus-hw.de 

 Herzliche Einladung zum gemeinschaftlichen Mittagstisch 
Jeden Dienstag, um 12:00 Uhr im SV Sportheim Görwihl. Bitte 
melden Sie Ihre Teilnahme bis Montagabend bei Regina Efinger, Tel. 
07754 / 1415. Abholung kann angeboten werden. 

Soziale	Börse/Nachbarschaftshilfe

Wir freuen uns über Ihre Kleiderspende 
und Ihren Besuch! 
Haben Sie gut erhaltene oder ungetragene 
Kleider, die Sie nicht mehr benötigen? Sie 
können uns diese sehr gern zu den Klei-
derannahmeterminen bringen. Wir haben 
für jeden was dabei, von Babybekleidung 
bis XXL-Kleidung (inkl. Babysafe). 
  
Unser Fasnachtsbasar findet am Freitag, 
12. Januar 2024 von 16.30 Uhr bis 19.00 
Uhr und am Samstag, 13. Januar 2024 
von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr statt. 
  
Kleiderannahme 
von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
Montag, 5. Februar 2024 
  
Kleiderausgabe 
von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Dienstag, 30. Januar 2024 
Donnerstag, 8. Februar 2024 
  
Sie finden uns Mühleberg 4, 79733 Görwihl 
Bei Fragen und akuten Notfällen wenden Sie 
sich an: ebanholzer@t-online.de

Der Geschichtsstammtisch Hotzenwald 
trifft sich wieder mit einem interessanten 
Vortrag zur  Münz- und Geldgeschichte 
am Hochrhein  mit anschließender Dis-
kussion 
  
Dr. Jürgen Wild: „Zur Münz- und Geld-
geschichte am Hochrhein und im Süd-
schwarzwald im 14. Jahrhundert“ 
Das Geld im Mitteleuropa des späten Mit-
telalters ist heimatgeschichtlich außer-
ordentlich interessant. Gab es doch in 
dieser Zeit ca. 450 Münzstätten, die für 
die regionalen Bedürfnisse Geld prägten. 
Da das Geld meist nicht beschriftet war, ist es 
nur über die Münzbilder (Wappen, Symbo-
le) oder Funde einzelnen Orten zuordenbar. 
In unserer Region wurde z.B. in Basel, Frei-
burg, Laufenburg, Rheinfelden, Tiengen, 
Todtnau,Waldshut geprägt und so sind Doku-
mente zur Regionalgeschichte entstanden. 
Wie es zu dem einseitig geprägten Silber-
geld kam, wie es hergestellt wurde, wie da-
mit Steuern erhoben wurden, wird in dem 
reich bebilderten Vortrag aufgezeigt. 
  
Wo und Wann?
Am 31. Januar 2024 um 19:00 Uhr im Gast-
hof Adler Niederwihl 
Der Eintritt ist frei. Gäste und Interessenten 
sind wie immer herzlich willkommen. 

 

Wir sind wieder hier! 
Fasnachtsfraueobed im Pfarrsaal Görwihl 

Freitag, 2. Februar 2024 um 20.00 Uhr 
Sonntag, 4. Februar 2024 um 19.00 Uhr 

Kartenvorverkauf ab Samstag, 20. Januar 
bei Jenny`s Postlädele 

Hauptprobe: Mittwoch, 31. Januar 2024 um 19.00 Uhr 

 

Veranstaltungen

Frauenfasnacht 
An alle Frauen  uffem Wald, 
denkt dran, Fasnacht ist wieder bald. 

Drum räumt wieder Eure Schränke aus 
und holt tolle Kostüme heraus. 

Verkleidet mit lauter verrückten Sachen, 
wollen wir wieder Frauenfasnacht ma-
chen. 
  
Für Männer, das ist wohl jedem klar, 
ist leider kein Platz – so wie’s immer war. 
  
Frauenfasnacht am 2. Faise 
Donnerstag, 01.02.24 
Beginn: 20.11 Uhr 
Fischerhütte Schildbach 

KEINE ZEIT? KEIN PROBLEM! 
WENN ES SCHNELL GEHEN MUSS,

EINFACH ONLINE BUCHEN.

www.primo-stockach.de
anzeigen@primo-stockach.de 

Tel. 07771 9317-11
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Schwarzwaldverein
Görwihl e.V.

Schlachtfest – Wanderung 
Donnerstag, 1. Februar 2024 
Gemütliche Tour von Görwihl/Sägmoos nach Hartschwand. Ein-
kehr in der Vesperstube EICHRÜTTEHOF zum Schachtplatte Es-
sen. Nach der „deftigen Mahlzeit“ kann auch gerne zurückgewan-
dert werden. Gehzeit: Hinweg/Rückweg je ca. 0:30 Std., Strecke: 
ca. 1,4 km, ca. 32 Hm. Bitte rechtzeitig anmelden, die Plätze sind 
begehrt! Anmeldeschluss: 29. Januar! Treffpunkt: 11:00 Uhr, 
Sägmooshütte 
Info/Anmeldung/Organisation: Albert Huber, Tel. 07754 – 261 
  
Familie im Schwarzwaldverein! 
Wir bauen eine „Kauz“ – Spardose, Samstag, 16. März 2024 
In der Caritaswerkstatt Gurtweil geht es gemeinsam an den Bau 
einer tollen Spardose aus Holz. Wir malen, kleben schrauben und 
Nagel. Du wirst begeistert sein! (Inklusionsprojekt) TP/Abfahrt: 
10:00 Uhr Heimatmuseum/FG Treffpunkt: 10:30 Uhr, Caritaswerk-
statt Gurtweil, Dauer bis ca. 16:00 Uhr, incl. gem. Mittagessen. 
Materialkosten 20.--Euro. Begrenzte Teilnehmerzahl! / Anmelde-

schluss: 24.01.2024,  TP/Abfahrt: 10:00 Uhr, Heimatmuseum/FG, 
Treffpunkt: 10:30 Uhr, Caritaswerkstatt Gurtweil 
Organisation/Anmeldung: Thomas Sell, Tel. 07763-93 64 980 
  
Für alle Kegel-Freunde! Es ist wieder soweit, wir „schieben die 
Kugel“. 
Ab Januar 2024, jeweils am 2. Donnerstag im Monat, Beginn 19:00 
Uhr., Im Gasthaus „Zum Deutschen Hof“ in Görwihl. Künftig ge-
meinsam mit demKath. Bildungungswerk Hotzenwald. Ich freue 
mich auf viele Kegelfreunde. Jeder ist willkommen! Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich! 
Info/Leitung: Alfred Laffter, Tel. 07754 – 7583 
  
Weitere Infos und Aktuelles auf unserer Webseite:
www.schwarzwaldverein-görwihl.de 

Stubete uff’m Wald 
 

 Sie handarbeiten gerne? 
 Sie haben noch eine angefangene Handarbeit und 

brauchen Motivation oder Hilfe bei der 
Fertigstellung? 

 Sie möchten sich gerne mit anderen austauschen? 
 

Dann sind Sie bei uns richtig! 
 

Wir treffen uns immer 
am letzten Freitag im Monat 

im Pfarrheim St. Wendelin in Görwihl. 
Von 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr 

stricken, häkeln und handarbeiten wir 
in Gesellschaft bei einer Tasse Kaffee oder Tee. 

 
Schauen Sie doch einfach einmal unverbindlich vorbei. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Die nächsten Termine: 
26.01.2024  
23.02.2024  
22.03.2024  
26.04.2024 
Für das Team 
Dagmar Keck 

Sonntagstreff  
 

„Unter der Woche habe ich ja immer viel 
zu tun, aber am Sonntag?“ 
„Der Sonntagnachmittag will mal wieder 
nicht vorbei gehen…“ 
„Mir fällt die Decke auf den Kopf…“ 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann kommen Sie 
zu uns! Verbringen Sie einige Zeit mit uns,  
mit Kaffee/Tee und Kuchen, mit Gesprächen, mit 
Karten- oder Brettspielen, mit Spazierengehen, … 
 
Wir treffen uns immer am letzten Sonntag im 
Monat im Pfarrheim St. Wendelin in Görwihl von 
15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr. 
 
Schauen Sie doch einfach einmal unverbindlich 
vorbei. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Die nächsten Termine: 
28.01.2024  
25.02.2024 
24.03.2024  
28.04.2024 
Für das Team  
Dagmar Keck 

 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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TÜV 
Reifendienst Böhler, Segeten 
Tel. 07764 305

Jeden Mittwoch DEKRA

Autohaus Gebr. Kaiser, Oberwihl  
Tel. 1001

Jeden Donnerstag TÜV

Autohaus Mutter, Außerdorf 
Tel. 269

Jeden Mittwoch

Landmaschinen Zipfel, Burg 
Tel. 255

Donnerstag (14-tägig): 01. Februar 2024

KFZ-Betrieb Ebner, Schwärze 
Tel. 925949

Jeden Montag
Jeden Mittwoch

Bitte Fahrzeuge rechtzeitig anmelden! 

 

 

Lehrgangstermine am forstlichen    
Stützpunkt in Bonndorf 
 
für den Privatwald, Forstunternehmen, Naturschutz,  
Jägerschaft und Brennholzkunden  
in den kommenden Monaten: 
 

08.03. Sicheres Arbeiten im Schadholz 

22.03. Forstpflanzen und Pflanzverfahren 

28.03. Grundlagen der Durchforstung 

12.04. Vorbeugung und Bekämpfung von Borkenkäfern 

16.05. Anschuss-Seminar 

18.06. Sachgerechte Unterhaltung von Forstwegen 

27.06. Fachkundiger Bau und Kontrolle sicherer Hochsitzeinrichtungen 
 

Auskunft und Anmeldung unter:   

sp.bonndorf@forstbw.de – 07672 879 49 06                                                            weitere 

Auskunft zur forstlichen Aus- und Fortbildung: www.forstbw.de     
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Blutspenden retten Leben: Jetzt gemein-
sam füreinander einstehen 
Das DRK ruft dazu auf mit guter Tat ins 
neue Jahr zu starten. 
  
Nächster Termin: 
Mittwoch, dem 07.02.2024  
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Rotmooshalle, Sägestraße 17 
79737 HERRISCHRIED 
  
Jetzt Blutspendertermin online reservie-
ren unter www.blutspende.de/termine 
Seit Herbst 2023 ist die Altersbeschränkung 
aufgehoben 
 
 
Abitur – was dann? 
  
Für Schüler aller Ober- bzw. Kursstufen, die 
unsicher sind oder nicht wissen, welchen 
Beruf sie anstreben wollen, bietet sich das 
zweitägige Seminar zur BErufs- und STudi-
enorientierung (BEST) an. In zwei Etappen 
lernen sie, ihre eigenen Fähigkeiten und In-
teressen selbständig einzuschätzen. Sie kön-
nen ihre persönlichen und beruflichen Ziele 
sowie ihren Informationsbedarf klären. Die-
ses Training bietet Recherchemöglichkeiten 
für künftige Berufsfelder und beinhaltet den 
verpflichtenden Orientierungstest für Studi-
enbewerber. Die Anmeldung erfolgt unter 
„www.bw-best.de“ (Pfad: für Schülerinnen 
- Veranstaltungen – Kartenansicht - auf 
Karte herunterscrollen - auf grünen Punkt 
klicken, wo Bad Säckingen liegt - rechts 
Anmeldung ODER für Schülerinnen - Ver-
anstaltungen – Listenansicht – Januar 2024 

 

 
Komm in unser buntes Team …………. Fass Dir ein Herz 
Ehrenamtliche/r Kollege/in gesucht! Nach Görwihl/Engelschwand 
Für eine Familie aus Engelschwand, suchen wir freundliche, herzliche Betreuer/innen. Ein Ehepaar 
sucht für die Betreuung der erwachsenen, geistig und körperlich behinderten Tochter Unterstützung für 
die Wochenenden. Es ist möglich zu basteln, malen, bei gutem Wetter gerne in die Natur gehen oder 
etwas zu machen, wo alle eine gute Zeit haben, und die Eltern etwas Entlastung finden. Für diesen 
Einsatz sollten Sie körperlich fit sein, da eine Teilassistenz nötig ist. 
Die Einsätze müssen nicht jedes Wochenende stattfinden, daher würden wir gerne ein kleines Team für 
die Familie zusammenstellen. 
 
Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen aller Altersgruppen. Die Einsätze in den Familien 
sind für Alle geeignet, die eine Familie unterstützen und sich im Ehrenamt engagieren möchten. 
 
Die Beschäftigung erfolgt auf Basis des Ehrenamtes gegen eine finanzielle Aufwandsentschädigung. 
 
Weitere Infos unter: Tel.: 07741/9699527 oder per email u.kunze@lebenshilfe-ssw.de 

Lebenshilfe Südschwarzwald e.  V. 
Persönliche Angebote 
Nagaistr.3 - 79713 Bad Säckingen 
 
 

 
 

– in Zeile „29.01.2024“ – auf Bad Säckingen 
anklicken - „Anmeldung“ anklicken). Das Se-
minar findet im Kursaal (K 2) in Bad Säckin-
gen (Rudolf-Eberle-Platz 17) am 29.01. und 
06.02.2024, jeweils 9.00 bis 17.00 Uhr, statt. 
 
 

Techniker-
ausbildung in 
Waldshut ab 
Herbst 2024 

Einladung zur persönlichen Information 
  
An den Gewerblichen Schulen Waldshut 
beginnt im September 2024 ein neuer Lehr-
gang zum/zur „Staatlich geprüften Techni-
ker/in“. Mit dem Abschluss erwerben die Ab-
solventinnen und Absolventen gleichzeitig 
die Fachhochschulreife sowie den zusätzli-
chen Titel „Bachelor Professional“. 
Das Angebot richtet sich an Interessenten 
mit abgeschlossener technischer Berufsaus-
bildung, z.B. im Bereich Metall oder Elektro 
und mindestens eineinhalb-jähriger Be-
rufspraxis. Die unterschiedlichen Vorbildun-
gen werden während der zwei Jahre dauern-
den Ausbildung in speziell zugeschnittenen 
Fächern ausgeglichen. 
  
Finanzierungshilfen nach BAföG sind mög-
lich. 
  
Anmeldungen oder individuelle Anfra-
gen können jederzeit an die Gewerblichen 
Schulen Waldshut, Friedrichstraße 22‚ 79761 
Waldshut-Tiengen, Tel. 07751/884-400 ge-

richtet werden. Weitere Informations- und 
Kontaktmöglichkeit: www.gs-wt.de 
  
Zusätzlich lädt die Schule zu einer unver-
bindlichen Information mit Besichtigung 
der Labore und Einrichtungen ein. Künftige 
Lehrer werden sich an diesem Abend vor-
stellen und gerne Ihre Fragen beantworten. 
  
Termin: Dienstag, 30. Januar 2024,  Zeit: 
19:00 Uhr, Raum: 105 (EG) 
  
F. Decker, Schulleiter 
  
 
Fürstabt-Gerbert-Schule St. 
Blasien 
Übergang in die 5. Klasse: Abend der of-
fenen Türen 
  
Für Schülerinnen und Schüler der vierten 
Grundschulklassen steht nach den Sommer-
ferien der Übergang zur weiterführenden 
Schule an, Entscheidungen müssen bald ge-
troffen werden: Die Fürstabt-Gerbert-Schule 
in St. Blasien möchte Eltern und ihre Kinder 
auf diesem Weg begleiten, ausführlich be-
raten und lädt daher zu einem Abend der 
offenen Türen am Mittwoch, 7. Februar, um 
18 Uhr ein. „An diesem Abend möchten 
wir die Möglichkeit geben, einen ersten 
Einblick in unser Schulleben zu erhalten“, 
kündigt Schulleiterin Susanne Schwer an. 
Zwischen 18 und 19 Uhr werden die Fach-
räume und einzelne Klassenzimmer geöff-
net sein. Gegen 19 Uhr werden in der Aula 
der Grundschule konkrete Informationen 
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zur Fürstabt-Gerbert-Werkreal- und Real-
schule sowie pädagogische Arbeit, Förder-
maßnahmen und freiwillige Angebote vor-
gestellt. Schulleitung und Lehrkräfte stehen 
an diesem Abend für Fragen zur Verfügung. 
Auskünfte erhalten Eltern auch telefonisch 
unter 07672/939120. 
  
Anmeldungen für die Klassen 5 der Wer-
kreal- oder Realschule der Fürstabt-Ger-
bert-Schule: Montag, 4. März, bis Freitag, 8. 
März, zwischen 8 und 12 Uhr und Mittwoch, 
6. März, und Donnerstag, 7. März, zwischen 
14 und 16 Uhr. 
 
 
Infoveranstaltung 
Ausbildung zum/zur Familienpfleger:in 
Am Samstag 3. Februar 2024, 10 – 13 Uhr 
  
Marta-Belstler-Schulen GmbH – Familien-
pflegeschule 
Immentalstr. 14, 79104 Freiburg 
  
Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Sie! 

Gastschüler aus Mexiko und 
Peru suchen die Gastfamilien 
in Deutschland 
Im Rahmen eines Gastschülerprogramms 
mit Schulen aus Lateinamerika sucht die 
DJO - Deutsche Jugend in Europa nette 
Gastfamilien. Die Familienaufenthalts-
dauer: Mexiko /Guadalajara ist von 02.03 
-16.05.2024 und Peru Arequipa: von 20.04. 
– 15.05.24 (14 – 16 Jahre alt). Der Gegen-
besuch ist möglich. Kontakt: DJO-Deutsche 
Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 
70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 
0172-6326322, e-Mail: gsp@djobw.de, www.
gastschuelerprogramm.de. 
 
 
Wer rastet, der rostet - Mobil 
gegen Rheumaschmerz 
Wassergymnastik-Funktionstraining im 
Hallenbad Herrischried 
Die Rheuma-Liga Arbeitsgemeinschaft Bad 
Säckingen eröffnet 
Funktionstrainingsgruppen im Hallenbad 
Herrischried. Das Angebot richtet sich an 
Menschen mit entzündlichen rheumati-
schen Erkrankungen, Arthrosen, Osteo-
porose und Fibromyalgie. Jeweils freitags 
zwischen 9.00 und 11.00 Uhr sind wöchent-
liche Wassergymnastikgruppen geplant, der 
Gruppenstart ist ab 8 Personen möglich. 
Funktionstraining ist ein spezielles Bewe-
gungstraining für Menschen mit rheumati-
schen Erkrankungen, das   von Krankengym-
nastik-Experten in Zusammenarbeit mit der 
Rheuma-Liga entwickelt wurde. Bewegung 
ohne Belastung ist das Prinzip. Funktions-
training kann in Form von Wasser- oder Tro-
ckengymnastik ärztlich verordnet werden, 
ebenso ist eine Teilnahme auf Selbstzahler-
basis möglich. 
Das Angebot ist kostenfrei für Teilnehmer 
mit genehmigter ärztlicher Verordnung, 

sofern eine Mitgliedschaft bei der Rheu-
ma-Liga Baden-Württemberg e.V. (Jahres-
beitrag 24,00 €) besteht. Für Nichtmitglieder 
betragen die Kosten 2,00 € pro Teilnahme. 
Teilnehmer ohne genehmigte Verordnung 
bezahlen vierteljährlich pauschal 75,00 €. 
Für Selbstzahler ist die Mitgliedschaft Vor-
aussetzung. 
Währen der Schließzeit des Hallenbaden in 
den Monaten April bis August ist geplant, 
Trockengymnastik in Herrischried anzubie-
ten. 
  
Bei Interesse an diesem Angebot und zur 
näheren Info wenden Sie sich bitte an un-
sere ehrenamtliche Mitarbeiterin Claudia 
Huber: 
E-Mail: claudia.huber@t-online.de Tel.: 
07764-331 

NEU: Sprechstunde der Heb-
amme im KuLT - Murg 
Ab Januar 2024 gibt es eine Sprechstunde 
für Schwangerenvorsorge, Beratung in der 
Schwangerschaft und zu Stillen / Ernährung 
im 1. Lebensjahr. 
Termine direkt buchen: https://roemergu-
drun.hebamio.de/ unter „TERMINE“ - oder 
Anfrage per Mail. 

Akkordeon-Orchester
Herrischried e.V. 
Liebe Passivmitglieder und Freunde des 
Vereins! 
Wir möchten Sie/Euch am Sonntag, 28. Janu-
ar 2024 um 15.00 Uhr bei Kaffee und Kuchen 
zu einem kleinen Jahresauftakt mit musika-
lischer Unterhaltung einladen und uns bei 
Ihnen/Euch für die Treue und das Interesse 
ganz herzlich bedanken. Die kleine Feier fin-
det im Veranstaltungsraum der Rotmooshal-
le in Herrischried statt. 

Wir, die Vorstandschaft und die Spieler wür-
den uns sehr über Ihr/Euer Kommen freuen. 

Bis dann – Ihr/Euer Akkordeon-Orchester 
Herrischried 
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Stellenangebote
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Die Röm.-kath. Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus sucht für den Kindergarten St. Josef in 
Strittmatt zum 01.09.2024 eine: 
 

Auszubildende (w/m/d)  
für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) 

 

Das Kindergarten-Team betreut Kinder im Alter von 3-6 Jahren in zwei Gruppen. In unserer Einrich-
tung arbeiten wir nach dem situationsorientierten Ansatz, dem offenen sowie dem religiösen Ansatz, 
um so den Kindern mit Bildung, Betreuung und Erziehung gerecht zu werden. 

Hast du Freude an der Arbeit mit Kindern und möchtest dich mit deinem Potenzial und deinen Fähig-
keiten in die Arbeit des katholischen Kindergartens St. Josef einbringen? Dann freuen wir uns über 
deine Bewerbung! 
 
Fragen zur pädagogischen Arbeit beantwortet Dir gerne die Kindergartenleiterin Frau Backschat unter 
Tel.: 07754/1522 oder E-Mail: Kindergartenleitung-Strittmatt@wendelinus-hw.de  
 
Fragen zum Beschäftigungsverhältnis beantwortet Dir gerne die Geschäftsführung Kindertageseinrich-
tung Frau Tina Dreher-Graf unter Tel.: 07622/6760-45 oder E-Mail: tina.dreher-graf@vst-schopfheim.de 
 
Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die: 
Verrechnungsstelle für kath. Kirchengemeinden 
Frau Tina Dreher Graf 
Adolf-Müller-Str. 5A 
79650 Schopfheim 
E-Mail: info@vst-schopfheim.de 
 



Es tut so weh, Dir nie mehr in die Augen schauen zu können.
Es tut so weh, Dich nie mehr umarmen zu können.
Es tut so weh, Dich nie mehr mit Deinen Enkeln lachen zu sehen.
Es tut so weh, dass es ohne Dich weitergehen muss.

Mit traurigem Herzen, aber in dankbarer Liebe für alles Gute, das er für uns getan hat, 
verabschieden wir uns in liebevoller Erinnerung von meinem herzensguten Mann, 
unserem Vater, Bruder, Schwiegervater

Klaus Knab
*14.04.1962   †14.01.2024

In Liebe und Dankbarkeit
Karin
Larissa und Michael mit Nala und Lina
Kevin mit Sara und Fynn
Oma Helga
Vroni und Peter mit Kindern und Familie
Horst und Anja mit Kindern
Geli und Klaus mit Kindern
Marion mit Kindern
Deine Patenkinder Nicole, Robin und Matthias
Rolf und Maria mit Familie
Birgit und Helmut mit Familie
sowie alle Angehörigen und alle, die ihn gerne hatten.

Die Trauerfeier � ndet am Freitag, den 26.01.2024 um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche in 
Niederwihl mit anschließender Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.
Zum Totengebet versammeln wir uns am Donnerstag, den 25.01.2024 um 19.00 Uhr 
in der Kapelle in Rüßwihl.

Musikverein Rotzel e.V.

Wir Rotzler Musiker trauern um unser Ehrenmitglied Klaus Knab.
Klaus trat 1970 im Alter von acht Jahren dem Verein bei und spielte bei 
uns auf der Trompete und dem Tenorhorn. Für 25 Jahre aktive Musik-
leidenschaft wurde er zum Ehrenmitglied des MV Rotzel ernannt. Als 
Beisitzer brachte er sich 7 Jahre lang im Vorstand in das Vereinsgeschehen 
ein und war auch ansonsten immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt 
wurde. 2002 endete zwar seine aktive Zeit bei uns, er war aber immer 
noch regelmäßig bei unseren Veranstaltungen anzutreffen.
Wir behalten Klaus als freundlichen, engagierten und immer hilfsbe-
reiten Musikkollegen in Erinnerung und werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren. Unser tiefes Mitgefühl gilt nun seiner Familie.
Die Rotzler und Binzger Musiker 

Görwihl, Hartschwand

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de



Steinbachstr. 58 | 79809 Weilheim-Remetschwiel
Tel. 0151 507 68 502 | E-Mail: info@haus-tier-krematorium.de

www.haus-tier-krematorium.de

Rechtsanwaltskanzlei  Silvana Mattei
Jeden Mittwoch Beratungstag (zwischen 10.00-16.00 Uhr) 

Terminvereinbarung - pauschal 50 e alle Rechtsgebiete.
Hauensteinstr. 22 • 79713 Bad Säckingen

Telefon 07761 - 999 011 

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

Online lesen!
www.myeblättle.de

4-Zimmer-Wohnung Görwihl
ab 01.04.24

112 qm, 3 SZ, gr. Wohn-/Esszimmer, Gäste-WC, 
Bad mit BW/Dusche, AR, Balkon, Garage + SP 

(keine Hunde)
Telefon 07754 92 59 75

DRUCKSACHEN GANZ 
NACH IHREN WÜNSCHEN.
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Anfrage.

  07771 9317-932      print@primo-stockach.de www.primo-stockach.de



 
 

 
 
 
 
 

  

 

  
WWW.ART-GALERIE-BAMBERGER.DE

NACH DEM ZDF PRINZIP 
- BARES FÜR RARES -

Samstag 03.02.24 von 10.30 Uhr - 17 Uhr
HVT Hochrhein Veranstaltungstechnik Studio 
Kupferschmidstr.78, 79761 Waldshut-Tiengen

Wir bitten, um telefonische Anmeldung unter
Tel. 0178 385 08 16.

Selbstverständlich dürfen Sie uns auch ohne
telefonische Anmeldung besuchen.

Großer Ankauf von Kunst, Schmuck, Gold, Uhren, 
Pelzen, Teppichen im HVT Studio Waldshut-Tiengen

Zahlen Höchstpreise! Experten vor Ort
bieten auch eine kostenfreie Wertschätzung



WICHTIGE INFORMATION

Vorgezogener Anzeigenschluss in KW 6!
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 6 erscheinen?
Dann buchen Sie einen Tag früher!

Aufgrund des „Schmotzigen Dunschtig“
am Donnerstag, 8. Februar 2024 ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:
Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr
Anzeigenschluss Dienstag    Montag 9 Uhr
Anzeigenschluss Mittwoch    Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für KW 6  
spätestens am Freitag, 02.02.2024 im Verlag eingehen.

0 77 71 93 17-11
anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de



SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6


